
 

 

Jugendgesetz, Änderung 

 

Bis zum 30. September 2025 geltendes Recht Seit dem 1. Oktober 2025 geltendes Recht 

Art. 54  
Meldepflicht 

 

1 Jede Person, die in Ausübung ihres Berufs, aufgrund eines Auftrags oder einer 
Funktion in Verbindung mit Kindern, sei es hauptberuflich, nebenberuflich oder 
aushilfsweise, Kenntnis von einer Situation hat, welche die Entwicklung eines 
Kindes gefährdet, und nicht selber Abhilfe schaffen kann, muss ihren Vorgesetz-
ten oder fehlendenfalls die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde benachrich-
tigen. 

1 Jede Person, die in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit, aufgrund eines Auf-
trags oder einer Funktion Kontakt zu Kindern hat, unabhängig davon, ob sie dem 
Berufsgeheimnis nach dem Strafgesetzbuch untersteht oder nicht, namentlich die 
Mitglieder von Gerichts- und Strafverfolgungsbehörden, die Mitglieder von Ge-
meindebehörden und Gemeindeangestellte, die Mitglieder von Bildungseinrich-
tungen und des Lehrkörpers, die Mitarbeitenden von Tagesbetreuungsstrukturen 
und Pflegeeltern, Gesundheitsfachpersonen, die Mitglieder von religiösen Behör-
den und die Leiter religiöser Organisationen, die Akteure in den Bereichen Reli-
gion, Sport oder Musik, Sozialarbeiter, Erzieher, Psychomotoriker und Logopä-
den, sei es hauptberuflich, nebenberuflich oder aushilfsweise, Kenntnis von einer 
Situation hat, welche die Entwicklung eines Kindes gefährdet, und nicht selbst 
Abhilfe schaffen kann, muss ihren Vorgesetzten oder, falls es keinen Vorgesetz-
ten gibt, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde benachrichtigen. 

5 Vorbehalten bleiben die bundesrechtlichen oder kantonalrechtlichen Sonderbe-
stimmungen. 

5 Diese Bestimmung stellt eine Erweiterung der Meldepflicht im Sinne von Artikel 
314d Absatz 3 ZGB dar. Vorbehalten bleiben die bundes- oder kantonalrechtli-
chen Sonderbestimmungen. 

Art. 58  
Mitwirkung der Behörden und Informationsaustausch  

 

4 Wenn es das Kindeswohl erfordert, kann die zuständige Dienststelle dem Ge-
richt, der Staatsanwaltschaft, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sowie 
dem Kommandanten der Kantonspolizei nützliche Informationen, die in ihren 
Kompetenzbereich fallen, übermitteln, ohne dass sie durch den Staatsrat vom 
Amtsgeheimnis entbunden werden muss. 

4 Wenn es das Kindeswohl erfordert, kann die zuständige Dienststelle den Ge-
richten, den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, den Strafverfolgungsbe-
hörden, den für die Bildung und Berufsbildung zuständigen Verwaltungsbehörden 
und öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, den Fachpersonen für Gesundheit und 
psychische Gesundheit, der kantonalen IV-Stelle und den privat- oder öffentlich-
rechtlichen spezialisierten Einrichtungen, die sich um Kinder kümmern, nützliche 
Informationen, die in ihren Kompetenzbereich fallen, übermitteln, ohne dass sie 
durch den Staatsrat vom Amtsgeheimnis oder durch die betroffene Person oder 
den Kantonsarzt vom Berufsgeheimnis entbunden werden muss. 

 


